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Leitsätze des Urteils 

Nichtigkeitsklage — Anfechtbare Handlungen — Von einem Mitglied der Kommission an ei
nen Mitgliedstaat gerichtetes Schreiben, das eine Meinungsäußerung über die Vereinbarkeit ei
ner Vereinbarung zwischen Unternehmen mit den Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags ent
hält — Keine verbindlichen Rechtswirkungen — Ausschluß — Berücksichtigung durch den 
Empfangsmitgliedstaat beim Erlaß nationaler Maßnahmen — Unbeachtlich 
(EWG-Vertrag, Artikel 5, 85 und 173; Verordnung Nr. 17 des Rates) 

Ein von einem Mitglied der Kommission an 
die Behörden eines Mitgliedstaats gerichte
tes Schreiben, das keine verbindlichen 
Rechtswirkungen erzeugt, wie sie aus einer 
Freistellungsentscheidung oder einer Ent
scheidung, mit der einstweilige Maßnahmen 
angeordnet werden, folgen, sondern nur 
eine erste Einschätzung einer Vereinbarung 
zwischen Unternehmen durch die Dienst
stellen der Kommission im Hinblick auf Ar
tikel 85 EWG-Vertrag wiedergibt und sich 
darauf beschränkt, Änderungen dieser Ver
einbarung vorzuschlagen unter dem aus
drücklichen Hinweis, daß die Verfahrens
rechte der an der Vereinbarung Beteiligten 
und desjenigen, der gegen diese Vereinba
rung Beschwerde führt, unberührt bleiben, 
kann nicht als eine Handlung angesehen 
werden, die mit einer Nichtigkeitsklage im 
Sinne von Artikel 173 EWG-Vertrag ange
fochten werden kann. 

Der Umstand, daß die nationalen Behörden 
aufgrund dieses an sie gerichteten Schrei
bens Maßnahmen nach innerstaatlichem 
Recht erlassen haben, ändert nichts an des
sen Rechtsnatur. Für die Kommission ergibt 
sich nämlich weder aus dieser Vorschrift 
noch aus der Verordnung Nr. 17, noch aus 
Artikel 5 EWG-Vertrag eine Befugnis, an 
einen Mitgliedstaat eine verbindliche Ent
scheidung darüber zu richten, wie sich die 
nationalen Behörden in bezug auf eine unter 
Artikel 85 EWG-Vertrag fallende Verein
barung zwischen Unternehmen verhalten 
sollen. 

(Die Begründung dieses Urteils vom 13. De
zember 1990 unterscheidet sich nicht we
sentlich von derjenigen des Urteils vom sel
ben Tage in der Rechtssache T-113/89, Ne-
farma u. a./Kommission, Slg. 1990, II-797). 
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